
	

 
 
 

 
 
 
 
         
      Burgdorf, 07.04.2019 
 
 

 
 
Anfrage des Ortsrates Schillerslage gemäß Geschäftsordnung zur Behandlung in der Sitzung des 
Ortsrates Schillerslage am 9. Mai 2019 bzgl. der Verkehrssicherungspflicht im Umfeld der 
Windkraftanlagen in der Gemarkung Schillerslage 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Baxmann, 
 
die Sperrung des außerhalb des Ortes Schillerslage liegenden Radweges entlang der alten B 3 
zwischen Ortsausgang und Alt Engenser Weg, für den es seit vielen Jahren bereits keinen 
Winterdienst mehr gab, erfolgte seitens der Verwaltung mit dem Hinweis, dass der Stadt die 
Verkehrssicherungspflicht obliegt und nach Auskunft des Kommunalen Schadenausgleich (KSA) 
Schilder wie „kein Winterdienst“ die Stadt Burgdorf nicht von der Verkehrssicherungspflicht und 
damit auch nicht von der Pflicht des Winterdienstes entbindet.  
 
In der Gemarkung Schillerslage stehen eine Reihe von 
Windkraftanlagen, von denen gerade im Winter durch 
Eisschlag ein erhebliches Sicherheitsrisiko ausgeht. 
 
Mit dem Wissen um die Sperrung des o. g. Radweges 
aufgrund fehlendem Winterdienst und der Tastsache, dass 
Schilder nicht ausreichend sind um der 
Verkehrssicherungspflicht zu genügen, fragen wir an, wem 
die Verkehrssicherungspflicht auf den Straßen und Wegen 
im Umfeld der Windkraftanlagen in Schillerslage obliegt und 
für den Fall, dass diese bei der Stadt Burgdorf liegt, wie die 
Position des Kommunalen Schadenausgleich (KSA) hierzu ist, 
dass mit einfachen Schildern „Vorsicht! Eisfall möglich!“ auf 
die Gefahren hingewiesen wird.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ortsrat Schillerslage 
 
 
Für die CDU/FDP-Gruppe    Für die WGS 
 
B. Plaß     C. Reißer     M. Gawlik    H. Bührke   K. Scharringhausen 
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